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Kindertagesstättenbedarfsplanung Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler; 
Kreisförderung bei der Schaffung von zusätzlichen Kindertagesstättenplätzen 
in der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler durch eine Mietlösung

Sehr geehrte Frau Hombach-Beckers,

wir planen derzeit zusammen mit einem Investor die Neubebauung der St.-Pius-Straße im Stadtteil Bachem 
mit einem größeren Wohnquartier. In diesem Zusammenhang hat der Investor die Bereitschaft erklärt, eine 
dreigruppige Kindertagesstätte mit ca. 65 Plätzen zu errichten und diese dann an die Stadt Bad Neuenahr
Ahrweiler fär mindestens 20 Jahre zu vermieten.

Die neue Verwaltungsvorschrift des Landes Rheinland-Pfalz zur Gewähmng von Zuwendungen zu den Bau
kosten von Kindertagesstätten vom 25.09.2020 sieht hierzu in Nr. 1.2.3 in begründeten Ausnahmefallen 
auch eine entsprechende Landesfördemng vor, die wir - auch im Hinblick auf die aktuell hohen Bedarfs und 
eine schnelle Umsetzbarkeit - für das vorgenannte Projekt beantragen wollen.

Die entsprechenden Förderungsrichtlinien des Jugendamtes der Kreisverwaltung Ahrweiler (in der ab dem 
01.01.2020 geltenden Fassung) sehen in Nr. 5.1 allerdings derzeit keine Fördemng bei einer Mietlösung vor. 
Eine Förderung ist aber möglich für das Leasen von Gebäuden für Kindertagesstätten.

Vor dem Hintergmnd des bestehenden Bedarfes an Kita-Plätzen im Stadtgebiet einerseits und des angestreb
ten Baues und der langfristigen Anmietung einer Kindertagesstätte in dem neu geplanten Wohnquartier an
dererseits bitten wir - wie vorab mit Ihrem Herrn Leyendecker besprochen - um Prüfung und Rückmeldung, 
ob und wie hier grundsätzlich bezüglich der Kreisforderung verfahren wird. Können wir auch in diesem Fall 
einer Mietlösung - analog zum Leasen - mit einer entsprechenden Kreisforderung rechnen?
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Selbstverständlich werden entsprechende Förderungen durch Land und Kreis bei der zu vereinbarenden 
Miete gegengerechnet.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

In der Hoffnung auf eine positive Rückantwort verbleibe ich 

mit fi^undlichen Grüßen 
;rtretung

Erster Beigeordneter


